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RS OGH 1933/7/3 5Os555/33
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.07.1933

Norm

StPO §312

StPO §314

Rechtssatz

Hebt der OGH ein Geschwornenurteil auf, weil es der Schwurgerichtshof unterlassen hat, den Geschwornen zu der

von ihnen verneinten Hauptfrage eine Eventualfrage vorzulegen, so hat er auch den Wahrspruch der Geschworenen

bezüglich der Hauptfrage aufzuheben und die Sache zu neuer Verhandlung an das Geschworenengericht zu

verweisen.
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